
Private Feier in den Kellerräumen der KSG

Datum der Feier: ............................

Anschrift des
Verantwortlichen: ...................................................................................................

1.  Bevor  die  Feier  beim  Studentenpfarrer  angemeldet  werden  kann,  muss  man  sich  im
Raumbelegungsplan, in der KSG-Wohnung, eintragen. Nur so ist gewährleistet, dass es zu
keiner Doppelbelegung kommt.

2.  Spätestens  drei  Tage  vor  dem  geplanten  Termin  der  Feier  sind  alle  Mietparteien  der
Eisenstuckstraße  27  durch  den  Verantwortlichen,  mittels  eines  Faltblattes  in  ihrem
Briefkasten, über den Zeitpunkt der Feier zu informieren. 

3. Die Verpflegung der Gäste geschieht unabhängig von den Ressourcen der KSG. Bei Bedarf
an Getränken kann man diese nach Rücksprache mit dem Biergeist zu normalen KSG-Preisen
erwerben. 

4.Die Lautstärke in den Kellerräumen und im Hausflur, ist durch den Verantwortlichen am
Tage  der  Feier  ab  22:00  Uhr  auf  Zimmerlautstärke  zu  reduzieren.  Die  Kellertür  ist
geschlossen zu halten und die Kellerfenster sind nur für kurze Zeit zum durchlüften zu öffnen.
Dabei  ist  die  Musik  zu unterbrechen.  Außerdem ist  die  KSG-Wohnung ab 22:00  Uhr  zu
verschließen, um zusätzlichen Lärm, unter anderem durch Tischfußball, zu vermeiden. Der
Genuss von Tabak ist nur im Innenhof gestattet. Dabei ist die Haustür geschlossen zu halten
und kein Lärm zu verbreiten. 

5. Die genutzten Räumlichkeiten (incl. Toiletten) sind spätestens am folgenden Tag bis 12:00
zu  kehren  und  zu  wischen.  Außerdem  ist  der  Abfall  zu  entsorgen,  einschließlich  des
Aschenbehälters vor der Tür und eventuell auf dem Boden liegender Kippen. 

6.  Zur  Deckung  der  Unkosten  ist  durch  den  Verantwortlichen,  mit  der  schriftlichen
Ankündigung der Feier, beim Studentenpfarrer ein Betrag von 50 Cent  pro teilnehmender
Person aber mindesten 7, 50 Euro zu entrichten.  

7. Offizielles Ende jeder Feier ist nach der Hausordnung 24:00 Uhr.

8.  Der Verantwortliche verpflichtet sich vor Beginn seiner Feier schriftlich oben genannte
Vereinbarungen einzuhalten und auch seine Gäste auf diese hinzuweisen. Außerdem haftet er
für eventuelle Schäden, die während seiner Feier entstehen.

Unterschrift: .......................................................................


